
Vorgehensweise bei 

Antikoagulation-Thrombembolierisiko und 

Geplanten endoskopischen Eingriffen  
(Dtsch. Aerztebl. Int. 2016;113:129-35), zusammengestellt für unsere Zuweiser/Patienten (Stand 2017)

§ Gruppe B nach Tabelle 3: Keine Leitlinienempfehlung, 
meist aber kein Heparin-Bridging für VKA (=Marcumar) 
erforderlich, individuelle Absprache notwendig.

§ Allgemein gilt: Wenn indiziert, sollte die Einnahme der VKA 
so kurz wie möglich unterbrochen werden – in der Regel 5-8 
Tage für Marcumar. Ein Bridging mit Heparin in 
therapeutischer Dosierung wird begonnen, wenn die Ziel-
INR von < 2 erreicht ist (circa 36 Stunden nach der letzten 
VKA-Dosis) und endet 4–6 (unfraktioniertes Heparin) oder 
12–24 Stunden (niedermolekulares Heparin) vor der 
Intervention. In der Regel kann der VKA in der bisherigen 
Erhaltungsdosis am Abend des Interventionstages wieder 
eingenommen werden. Wenn ein hohes Blutungsrisiko wie 
bei der ERCP-Papillotomie vorliegt, sollte die therapeutische 
Heparindosis im Rahmen des Bridging erst nach 48–72 
Stunden wieder verabreicht werden (Ausnahme: 
Mitralklappe innert 6-12, Aortenklappe innert 24 Stunden).

DOAK

Kurzanleitung: Nacheinander	prüfen
- Welches	Risiko	für	Blutung	vorliegt	(Tab.1)
- Welches	Risiko	für	Thrombembolie (Tab.2/3)
- Management	für	VKA/DOAK	ablesen	(Tab	4/5)

DOAK	in	der	Regel	ohne	(!)	Heparinbridging


